
CORPORATE-GOVERNANCE-BERICHT
Nachfolgend berichtet der Vorstand, zugleich für den 
 Aufsichtsrat, gemäß Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate 
Governance Kodex über die Corporate Governance bei 
 Villeroy&Boch. Dieser Bericht enthält die Erklärung zur 
Unternehmensführung gemäß §§ 289f, 315d HGB.
Gute Corporate Governance mit dem Ziel nachhaltiger Wert-
schöpfung durch verantwortungsbewusste Unternehmens-
führung ist von grundlegender Bedeutung für Villeroy&Boch. 
Sie bildet die Basis zur Förderung des Vertrauens der Akti-
onäre, Journalisten, Kunden, Mitarbeiter sowie der breiten 
Öffentlichkeit. Entsprechend sind die Empfehlungen und 
Anregungen der Regierungskommission Deutscher Corpo-
rate Governance Kodex die Grundlage für das Handeln von 
Vorstand und Aufsichtsrat der Villeroy&Boch AG.

ERKLÄRUNG ZUR 
 UNTERNEHMENSFÜHRUNG

VERANTWORTUNGSVOLLE 
UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Der Vorstand der Villeroy&Boch AG führt das Unter-
nehmen als Leitungsorgan in eigener Verantwortung mit 
dem Ziel kurz- und langfristiger Wertschöpfung. Die Arbeits-
weise im Vorstand wird durch eine Geschäftsordnung be-
stimmt. Beschlüsse werden in Vorstandssitzungen gefasst, 
die in der Regel mindestens zweimal im Monat stattfinden.
Der Aufsichtsrat bestellt, berät und überwacht den Vorstand. 
Seine Arbeitsweise und die Geschäftsverteilung sind in einer 
Geschäftsordnung festgelegt. Er kommt jährlich zu mindes-
tens vier ordentlichen Aufsichtsratssitzungen zusammen. 
Der Aufsichtsrat wird vom Vorstand kontinuierlich und 
zeitnah in schriftlicher und mündlicher Form informiert 
und ist in alle für das Unternehmen wesentlichen Entschei-
dungen eingebunden.

ZUSAMMENSETZUNG DES VORSTANDS

Der Vorstand der Villeroy&Boch AG besteht derzeit aus 
vier Mitgliedern. Die Mitglieder des Vorstands werden vom 
Aufsichtsrat unter Beachtung der Regelungen des Mitbe-
stimmungsgesetzes bestellt und abberufen. Bei der Bestel-
lung von Vorstandsmitgliedern achtet der Aufsichtsrat auf 
die fachliche Eignung, Erfahrung und Führungsqualität 

der Kandidaten. Er achtet bei der Zusammensetzung des 
Vorstands insgesamt auf Vielfalt (Diversity) und die Einhal-
tung der selbst gesteckten Zielgröße für den Frauenanteil. 
Dabei verfolgt der Aufsichtsrat das Ziel, insbesondere auch 
im Hinblick auf das Alter, die kulturelle Herkunft sowie den 
Bildungs- und Berufshintergrund den Aspekt der Vielfalt bei 
der Besetzung des Vorstands umfassend zu berücksichtigen. 

ZUSAMMENSETZUNG DES AUFSICHTSRATS

Der Aufsichtsrat der Villeroy&Boch AG setzt sich aus zwölf 
Mitgliedern zusammen, von denen sechs Mitglieder von der 
Hauptversammlung (Anteilseignervertreter) und sechs Mit-
glieder von den Arbeitnehmern (Arbeitnehmervertreter) 
nach den Regelungen des Mitbestimmungsgesetzes gewählt 
werden. Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats beträgt 
in der Regel fünf Jahre. Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, 
dass seine personelle Zusammensetzung ein wichtiger Faktor 
für die erfolgreiche Wahrnehmung seiner vielfältigen Auf-
gaben zum besten Wohl des Unternehmens ist.
Er hat deshalb, entsprechend der Empfehlung in Ziffer 5.4.1 
des Deutschen Corporate Governance Kodex, konkrete Ziele 
benannt und für seine Zusammensetzung ein Kompetenz-
profil für das Gesamtgremium erarbeitet.
Der Aufsichtsrat der Villeroy&Boch AG soll so besetzt sein, 
dass zu jeder Zeit eine qualifizierte Überwachung und Be-
ratung des Vorstands durch den Aufsichtsrat sichergestellt 
ist. Die zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandi-
datinnen und Kandidaten sollen aufgrund ihrer Kenntnisse, 
Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen in der Lage sein, 
die Aufgaben eines Aufsichtsratsmitglieds in einem interna-
tional tätigen Unternehmen wahrzunehmen und das An-
sehen des Villeroy&Boch-Konzerns in der Öffentlichkeit 
zu wahren. Dabei soll insbesondere auf die Persönlichkeit, 
 Integrität, Leistungsbereitschaft, Professionalität und Unab-
hängigkeit der zur Wahl vorgeschlagenen Personen geachtet 
werden. Die individuellen Kenntnisse, Fähigkeiten und Er-
fahrungen der einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats sollen 
sich untereinander so ergänzen, dass für die Aufsichtsrats-
arbeit als solche und für die Geschäftstätigkeit jedes Unter-
nehmensbereichs zu jeder Zeit hinreichend fachliche Ex-
pertise vorhanden ist, um die professionelle und effiziente 
Überwachung und beratende Begleitung des Vorstands 
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dauerhaft zu gewährleisten. Mit Blick auf die internationale 
Ausrichtung des Unternehmens soll darauf geachtet werden, 
dass dem Aufsichtsrat wie bisher eine ausreichende Anzahl 
an Mitgliedern mit einer langjährigen internationalen Er-
fahrung angehören. Bei der Auswahl potenzieller Kandidaten 
für vakant werdende Positionen im Aufsichtsrat soll zudem 
auf entsprechende Vielfalt geachtet werden. Dieses Ziel 
 umfasst insbesondere auch die Berücksichtigung des Alters, 
der kulturellen Herkunft sowie des Bildungs- und Berufs-
hintergrunds.
Der Aufsichtsrat der Villeroy&Boch AG setzt sich gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung aus sechs 
Vertretern der Anteilseigner und sechs Vertretern der 
Arbeit nehmer zusammen. Dabei gilt nach dem am 1. Mai 
2015 in Kraft getretenen Gesetz zur gleichberechtigten 
 Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen 
in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst 
(„Gleichstellungs gesetz 2015“) eine 30-Prozent-Mindest-
quote für Frauen und Männer im Aufsichtsrat, die seit dem 
1. Januar 2016 bei Neubestellungen beachtet wird. Die An-
teilseignerseite des Aufsichtsrats hat mit Beschluss vom 
5. Oktober 2017 der  Gesamterfüllung der Mindestanteils-
quote widersprochen. Die Mindestanteilsquote ist daher 
getrennt durch die Anteilseigner- und durch die Arbeitneh-
merseite zu erfüllen. Somit müssen Anteilseignerseite und 
Arbeitnehmerseite des Aufsichtsrats jeweils zu mindestens 
30 % mit Frauen und zu mindestens 30 % mit Männern be-
setzt sein. Der Anteilseignerseite wie auch der Arbeitneh-
merseite müssen jeweils mindestens zwei Frauen und zwei 
Männer angehören. Bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglie-
der der Arbeitnehmer am 24. Januar 2018 wurde eine Frau 
als Vertreterin der Arbeitnehmer gewählt. Der Geschlech-
teranteil nach § 7 Abs. 3 MitbestG wurde damit nicht er-
reicht. Deshalb konnte ein Sitz im Aufsichtsrat nicht besetzt 
werden. Dieser nach § 18a Abs. 2 MitbestG nicht besetzte 
Aufsichtsratssitz ist durch Ersatzbestellung nach § 104 AktG 
oder durch Nachwahl zu besetzen. Die Mindestanteilsquote 
wird auf der Seite der Anteilseignervertreter erfüllt.
Dem Aufsichtsrat soll eine ausreichende Anzahl an un-
abhängigen Mitgliedern angehören. Wesentliche und nicht 
nur vorübergehende Interessenkonflikte sollen vermieden 
werden.

Dem Aufsichtsrat gehören mit Yves Elsen, Christina 
 Rosenberg, Peter Prinz Wittgenstein, Dr. Renate Neumann- 
Schäfer, Dietmar Geuskens und Francesco Grioli eine ange-
messene Zahl an Mitgliedern an, die nicht über wesentliche 
persönliche oder geschäftliche Beziehungen zum Unterneh-
men, zu den Organen, einem kontrollierenden Aktionär oder 
einem mit diesem verbundenen Unternehmen verfügen.
Zudem sollen die Aufsichtsratsmitglieder für die Wahrneh-
mung des Mandats ausreichend Zeit haben, sodass sie das 
Mandat mit der gebotenen Regelmäßigkeit und Sorgfalt 
wahrnehmen können. Die vom Aufsichtsrat in der Ge-
schäftsordnung niedergelegte Regelung zur Altersgrenze 
wird berücksichtigt, ebenso die dort genannte Regelgrenze 
für die Zugehörigkeitsdauer. Dem Aufsichtsrat sollen nicht 
mehr als zwei ehemalige Mitglieder des Vorstands der 
 Villeroy&Boch AG angehören.
Auch zukünftige Änderungen des Deutschen Corporate 
 Governance Kodex werden berücksichtigt.
Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass die ihm derzeit 
angehörenden Mitglieder insgesamt über die erforderlichen 
Kenntnisse, fachlichen Erfahrungen und Fähigkeiten verfü-
gen, um ihre Aufgaben ordnungsgemäß wahrzunehmen, und 
dass die von ihm gesetzten Ziele zu seiner Zusammensetzung 
erfüllt sind. Er ist in seiner Gesamtheit mit dem Sektor, in 
dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut und verfügt auch im 
Prüfungsausschuss über umfassende Branchenkenntnisse.

FESTLEGUNGEN ZUR FÖRDERUNG DER TEILHABE 
VON FRAUEN AN FÜHRUNGSPOSITIONEN NACH 
§ 76 ABS. 4 UND § 111 ABS. 5 AKTG

Vorstand und Aufsichtsrat verfolgen bereits seit 2011 eine 
konzernweite Strategie zur Förderung der Vielfalt (Diversity) 
und eines angemessenen Frauenanteils. Darüber hinaus 
wurde die Villeroy&Boch AG aufgrund des Gleichstellungs-
gesetzes 2015 verpflichtet, erstmals Zielgrößen für den 
Frauen anteil in Vorstand und den nachfolgenden zwei Füh-
rungsebenen festzulegen und zu bestimmen, bis wann der 
jeweilige Frauenanteil erreicht werden soll.
Für die erste Führungsebene und zweite Führungsebene 
unterhalb des Vorstands hat der Vorstand am 27. Juni 2017 
eine Zielgröße von 35 % und eine Umsetzungsfrist bis zum 
Ablauf des 30. Juni 2022 beschlossen. Der Frauenanteil auf 
beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstandes beträgt 
zum Stichtag 36 %. Unsere langfristige Zielgröße für die 
 Teilhabe von Frauen auf beiden Führungsebenen beträgt 
unverändert 40 %.
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Der Aufsichtsrat hat am 24. April 2017 für den Frauenanteil 
im Vorstand der Villeroy&Boch AG unter Beachtung der 
unternehmensspezifischen Situation – insbesondere des 
 Unternehmensgegenstands, der Größe des Unternehmens 
und der derzeitigen laufenden Vorstandsmandate – eine Ziel-
größe von 0 % für den vorgenannten Zeitraum beschlossen. 
Der Aufsichtsrat wird bei zukünftigen Bestellungen von 
Vorstandsmitgliedern im Rahmen der Vielfalt (Diversity) 
auch das Geschlecht berücksichtigen, sich jedoch weiterhin 
in erster Linie von den Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfah-
rungen der Kandidatinnen und Kandidaten leiten lassen, 
um eine zweckmäßige und pflichtgemäße Wahrnehmung 
dieser gesetzlichen Aufgaben sicherzustellen.

VERTRAUENSVOLLES ZUSAMMENWIRKEN 
VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Auch im Jahr 2017 war das Zusammenwirken von Vorstand 
und Aufsichtsrat durch eine offene und vertrauensvolle Kom-
munikation geprägt. Sie wurde in den Aufsichtsratssitzungen 
sowie in Gesprächen zwischen Vorstandsmitgliedern mit 
dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Prüfungsausschuss-
vorsitzenden gelebt. Entscheidende Inhalte der Berichter-
stattung des Vorstands an den Aufsichtsrat im Berichtsjahr 
waren die Ausrichtung und Umsetzung der Unternehmens-
strategie, die Geschäftsentwicklung des Unternehmens, die 
Lage des Konzerns sowie Fragen, welche die Risikolage, das 
Risikomanagement, das Interne Kontrollsystem sowie die 
Erfassung und Bewertung nichtfinanzieller Kennzahlen und 
das Compliance-Management betreffen.
Zustimmungsvorbehalte zugunsten des Aufsichtsrats sind in 
den Geschäftsordnungen von Aufsichtsrat und Vorstand 
festgelegt. Sie finden insbesondere bei bedeutenden Ge-
schäften oder Maßnahmen Anwendung, die die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Villeroy&Boch AG verändern.

AUSSCHÜSSE DES AUFSICHTSRATS

Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben und inten-
siveren Behandlung komplexer Sachverhalte hat der Auf-
sichtsrat aus dem Kreis seiner Mitglieder neben dem Ver-
mittlungsausschuss gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG drei fachlich 
qualifizierte Ausschüsse gebildet. Ihre Arbeitsweise ist in den 
Geschäftsordnungen für die jeweiligen Ausschüsse geregelt. 

Der Vermittlungsausschuss gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG ist 
kraft Gesetzes zur Wahrnehmung der in § 31 Abs. 3 Satz 1 
MitbestG bezeichneten Aufgabe einzurichten. Er unter-
breitet dem Aufsichtsrat Vorschläge für die Bestellung oder 
den Widerruf der Bestellung von Vorstandsmitgliedern, 
wenn im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit von 
zwei Dritteln der Stimmen der Aufsichtsratsmitglieder nicht 
erreicht wird. Der Vermittlungsausschuss besteht aus dem 
Vorsitzenden und dem 1. stellvertretenden Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats sowie aus je einem Vertreter der Anteilseigner-
seite und der Arbeitnehmerseite. Dies sind derzeit Yves 
 Elsen als Vorsitzender, Ralf Runge als stellvertretender Vor-
sitzender, Peter Prinz Wittgenstein und Francesco Grioli.
Der Personalausschuss befasst sich primär mit dem Ab-
schluss sowie der Änderung und der Beendigung der Anstel-
lungsverträge der Mitglieder des Vorstands und der langfris-
tigen Nachfolgeplanung. Er bereitet die Bestellung und 
Abberufung von Vorstandsmitgliedern, das Vergütungssystem 
für den Vorstand und die Gesamtvergütung für die einzelnen 
Mitglieder des Vorstands einschließlich vertrag licher Bonus-
regelungen, Pensionsregelungen und sonstiger vertraglicher 
Zusagen zur Beschlussfassung im Aufsichtsratsplenum vor. 
Ihm gehören der Vorsitzende des Aufsichtsrats als Vorsitzen-
der und je ein Vertreter der Arbeitnehmerseite und der 
 Anteilseignerseite an. Dies sind derzeit Yves Elsen als Vor-
sitzender, Francesco Grioli und Peter Prinz Wittgenstein.
Die Aufgaben des Investitionsausschusses bestehen in der 
Vorabberatung der Unternehmens- und Investitionsplanung 
sowie der Vorbereitung von Investitionsentscheidungen. Er 
setzt sich aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats als Vor-
sitzendem und je einem Vertreter der Anteilseignerseite und 
der Arbeitnehmerseite zusammen. Dies sind derzeit Yves 
Elsen als Vorsitzender, Peter Prinz Wittgenstein als stell-
vertretender Vorsitzender und Dietmar Langenfeld.
Der Prüfungsausschuss behandelt die Themen Rechnungs-
legung, Risikomanagement, internes Kontroll- und Revi-
sionssystem, Berichterstattung von nichtfinanziellen Infor-
mationen, Compliance und abschlussprüfungsbezogene 
Fragestellungen. Ihm gehören ein Finanzexperte gemäß § 100 
Abs. 5 AktG sowie je ein Vertreter der Anteilseignerseite und 
ein Vertreter der Arbeitnehmerseite an. Dies sind derzeit 
Peter Prinz Wittgenstein als Vorsitzender, Werner Jäger als 
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stellvertretender Vorsitzender und Dr. Renate Neumann- 
Schäfer. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist un-
abhängig und verfügt aufgrund seines beruflichen Hinter-
grundes – unter anderem als ehemaliges Mitglied des 
Vorstands eines DAX-Unternehmens und Unternehmens-
berater – über die Qualifikation als unabhängiger Experte 
im Sinne des § 100 Abs. 5 AktG.
Es wurde kein separater Nominierungsausschuss zur Vorbe-
reitung der Wahlvorschläge für die Aufsichtsratsneuwahl 
gebildet. Wahlvorschläge wurden und werden in Anteils-
eignersitzungen vorbereitet.
Die Ausschussvorsitzenden berichten an den Gesamt-
aufsichtsrat über die Arbeit der Ausschüsse. Im Bericht des 
Aufsichtsrats können die wesentlichen Inhalte der Aus-
schusssitzungen des abgelaufenen Geschäftsjahres nachge-
lesen werden.

VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

Die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats sind dem 
Unternehmensinteresse verpflichtet und verfolgen bei der 
Ausübung ihrer Ämter keine persönlichen Interessen, die dem 
Gesellschaftsinteresse widersprechen. Jedes Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglied legt möglicherweise auftretende Inter-
essenkonflikte dem Aufsichtsrat offen. Wesentliche persön-
liche oder geschäftliche Beziehungen zu Organen, Aktionären 
oder mit verbundenen Unternehmen bestehen grundsätzlich 
nicht. Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 
bzw. vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 
von Wirtschaftsunternehmen, die von den Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitgliedern wahrgenommen werden, können 
ebenfalls diesem Geschäftsbericht entnommen werden. Be-
ziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen 
sind im Anhang des Konzernabschlusses dargestellt.

EFFIZIENZPRÜFUNG

Der Aufsichtsrat der Villeroy&Boch AG führt regelmäßig 
eine Effizienzprüfung seiner Arbeit durch, zuletzt in seiner 
Sitzung am 7. Februar 2017 für das Geschäftsjahr 2016. Dabei 
handelt es sich um eine Selbsteinschätzung der Arbeitsweise 
des Gremiums durch seine Mitglieder. Zur effizienten Arbeit 
des Gremiums trägt insbesondere die Arbeit in Ausschüssen 
bei, die bei Bedarf tagen und, soweit ihnen nicht eigene 
Entscheidungskompetenzen eingeräumt sind, die Beschluss-
fassungen durch den Gesamtaufsichtsrat vorbereiten.

MANAGERS’ TRANSACTIONS / AKTIENBESITZ VON 
VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Managers’ Transactions, die uns im abgelaufenen Geschäfts-
jahr 2017 gemeldet wurden, sind auf der nachfolgenden Inter-
netseite veröffentlicht: www.villeroyboch-group.com/de/investor- 

relations/finanznachrichten/managers-transactions.

Zum Ende des Berichtsjahres hielten die Mitglieder des Auf-
sichtsrats direkt und indirekt im Sinne des Art. 19 der Euro-
päischen Marktmissbrauchsverordnung (Verordnung EU 
596 / 2014) 2,04 % aller von der Gesellschaft ausgegebenen 
Stamm- und Vorzugsaktien. Davon entfielen auf Dr. Alexander 
von Boch-Galhau 1,36 %. Der Aktienbesitz der Vorstandsmit-
glieder belief sich auf 0,47 % der ausgegebenen Aktien.

TRANSPARENZ UND VERTRAUEN DURCH 
 UMFASSENDE INFORMATION

Um alle Zielgruppen gleichermaßen und aktuell über 
die Lage des Unternehmens zu informieren und eine 
 best mögliche Transparenz der Führungs- und Überwa-
chungsmechanismen zu schaffen, ist die  Villeroy& Boch AG 
bestrebt, umfassend Bericht zu erstatten. Hierzu gehört die 
jährliche Veröffentlichung des Konzernabschlusses sowie der 
Quartals berichte, deren Aufstellung gemäß den Grundsätzen 
der International Financial Reporting Standards (IFRS) er-
folgt. Die in Ziffer 7.1.2 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex empfohlene 90-Tage-Frist für die Veröffentlichung des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts wurde in 
diesem Jahr erneut eingehalten. Der Einzelabschluss der 
Villeroy&Boch AG wird nach den Vorschriften des Handels-
gesetzbuchs (HGB) aufgestellt.
Auf der Internetseite www.villeroyboch-group.com können aktu-
elle Entwicklungen, unter anderem in Form von Presse- und 
Ad-hoc-Mitteilungen, abgerufen werden. Darüber hinaus 
stehen in der Rubrik Investor Relations Geschäfts- und 
 Zwischenberichte, der nichtfinanzielle Konzernbericht sowie 
weitere Publikationen der Villeroy&Boch AG in deutscher 
und englischer Sprache zum Download zur Verfügung. Die 
Veröffentlichungen werden den Transparenzpflichten der 
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Europäischen Marktmissbrauchsverordnung und des deut-
schen Wertpapierhandelsgesetzes gerecht.
Um in den Dialog mit Analysten und Aktionären zu treten, 
finden einmal jährlich die Bilanzpresse- und Analysten-
konferenz sowie die Hauptversammlung statt.
Veröffentlichungstermine sowie wiederkehrende Termine 
werden in unserem Finanzkalender auf unserer Internet-
seite, in diesem Geschäftsbericht und in unseren Zwischen-
berichten veröffentlicht.

ERNST & YOUNG ALS PRÜFUNGS GESELLSCHAFT 
BESTÄTIGT

Der Aufsichtsrat hat erneut die Ernst&Young GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart als 
den von der Hauptversammlung bestellten Abschlussprüfer 
und Konzernabschlussprüfer mit der Prüfung der Jahres-
abschlüsse für das Geschäftsjahr 2017 beauftragt. Zuvor 
hatten sich Prüfungsausschuss und Aufsichtsrat von der 
Unabhängigkeit des Prüfers überzeugt. Die Ernst&Young 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist seit dem Ge-
schäftsjahr 2009 Abschluss- und Konzernabschlussprüfer der 
Villeroy&Boch AG. Die verantwortlichen Wirtschaftsprüfer 
sind Heiko Hummel und Markus Plein. Die gesetzlichen 
Vorgaben zur Rotation des Abschlussprüfers und der veran-
wortlichen Prüfer nach Maßgabe von Art. 17 der Verordnung 
EU Nr. 537 / 2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. Juli 2014 sowie die Ausschlussgründe nach §§ 319, 
319a HGB sind beachtet.
Gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex hat der Aufsichtsrat mit dem Abschlussprüfer 
vereinbart, unverzüglich den Prüfungsausschussvorsitzenden 
über während der Prüfung auftretende mögliche Ausschluss- 
oder Befangenheitsgründe sowie über alle für die ordnungs-
gemäße Wahrnehmung der Aufgaben des Aufsichtsrats we-
sentlichen Feststellungen und Vorkommnisse zu informieren. 
Sollten im Rahmen der Abschlussprüfung Gegebenheiten 

festgestellt werden, die eine Unrichtigkeit der von Vorstand 
und Aufsichtsrat nach § 161 AktG abgegebenen Entsprechens-
erklärung ergeben, ist eine Berichterstattung durch den 
Prüfer an den Aufsichtsrat bzw. ein Vermerk im Prüfungs-
bericht vereinbart.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG GEMÄSS § 161 AKTG

Vorstand und Aufsichtsrat sind gemäß § 161 AktG einmal 
jährlich verpflichtet, eine Entsprechenserklärung über die 
Anwendung der Empfehlungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex abzugeben. Nach Beratungen in der Auf-
sichtsratssitzung im November 2017 haben Vorstand und 
Aufsichtsrat die jährliche Entsprechenserklärung abgegeben, 
wonach die Gesellschaft bis auf die genannten Ausnahmen 
allen Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex entsprochen hat und entspre-
chen wird (vgl. Fassung vom 29. November 2017 auf: www.

villeroyboch-group.com/de/investor-relations/corporate- governance/

entsprechungserklaerung).

COMPLIANCE IM 
VILLEROY & BOCH-KONZERN
Eine wirkungsvolle Compliance ist ein unverzichtbares Ins-
trument guter Corporate Governance. Geschäftlicher Erfolg 
ist nur dann dauerhaft zu erreichen, wenn Gesetze, unter-
nehmensinterne Richtlinien und unsere Wertvorstellungen 
eingehalten werden.
Unser Compliance-Management-System umfasst die Kern-
elemente der Prävention, Detektion sowie Reaktion. Ein 
besonderer Fokus liegt dabei auf der Prävention, wodurch 
Compliance-Risiken von Beginn an minimiert werden. Zur 
Detektion von Compliance-Verstößen hat die Villeroy&Boch 
AG u. a. ein Hinweisgebersystem eingerichtet, worüber ano-
nym Hinweise auf potenzielle Compliance-Verstöße gemeldet 
werden können.
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Unsere Compliance-Organisation geht direkt vom Vorstand 
der Villeroy&Boch AG aus und ist auf allen Konzernebenen 
präsent. Die Ressortverantwortung für Compliance obliegt 
dem Vorstandsvorsitzenden Frank Göring. An ihn berichtet 
die Chief Compliance Officerin des Villeroy&Boch-Kon-
zerns. Sie wird von funktionalen Compliance-Officern der 
Zentrale und der Unternehmensbereiche sowie von lokalen 
Compliance-Verantwortlichen in den Konzerngesellschaften 
unterstützt.
Unser Compliance-Programm deckt im Wesentlichen die 
Bereiche Business Ethics, Kartellrecht, Korruptionsbekämp-
fung, Betrug, Geldwäscheprävention und Sanktionslisten-
prüfung ab. Weitere relevante Bereiche wie beispielsweise 
Umwelt, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, Datensicher-
heit und Kapitalmarktrecht behandeln Fachbeauftragte bzw. 
Fachabteilungen. Unsere konzernweit gültigen Ethikgrund-
sätze, die Verhaltensrichtlinie und weitere Richtlinien sind 
für alle Mitarbeiter bindend, geben ihnen Orientierung für 
verantwortungsvolles Verhalten im Geschäftsalltag, schützen 
vor falschen Entscheidungen und festigen somit die Basis 
unseres Erfolgs.
Unsere Mitarbeiter werden zur Compliance kontinuierlich 
informiert und geschult. Das umfangreiche Schulungspro-
gramm findet als Präsenztraining und auch als webbasiertes 
Training statt. Letzteres schließt nach einem bestandenen 
Test mit einem Zertifikat ab.
Unser Compliance-Management-System wurde zuletzt im 
Jahr 2016 nach den Grundsätzen des Prüfungsstandards 
980 des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V. geprüft. Gegen-
stand der externen Prüfung war die Wirksamkeit des 
Compliance- Management-Systems in den Teilbereichen 
Kartellrecht und Korruptionsbekämpfung in Deutschland. 
Die BAY GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rechts-
anwaltsgesellschaft hat bestätigt, dass die Grundsätze und 
Maßnahmen unseres  Compliance-Management-Systems 
geeignet sind, mit hin reichender Sicherheit Risiken in Bezug 
auf Verstöße gegen rechtliche Vorschriften rechtzeitig zu 
erkennen und zu  verhindern.

Unser Compliance-Management-System wird kontinuierlich 
weiterentwickelt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die 
Verankerung von Compliance-Vorgaben in den operativen 
Prozessen entlang der Wertschöpfungskette zur Sicher-
stellung prozessorientierter Compliance.
Mehr über Compliance bei Villeroy&Boch erfahren Sie 
auf der Internetseite www.villeroyboch-group.com/de/investor- 

relations/corporate-governance/compliance und im Nachhaltig-
keitsbericht (www.villeroyboch-group.com/de/investor- relations/

publikationen/nachhaltigkeitsberichte).

VERGÜTUNGSBERICHT
Der Vergütungsbericht ist Bestandteil des Konzernlage-
berichts (vgl. Seite 49 f.) und des Konzernanhangs (vgl. Tz. 57 
auf Seite 112 f.).
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